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Photovoltaische Solaranlage auf dem Betriebsgebäude ARA Bachwis, Kreditbeschluss über 

brutto Fr. 130'000 zu Lasten Spezialfinanzierung Abwasser (INV00294, ARA Bachwis, 

Energieoptimierung/Photovoltaik) 

 
(Grundlage und Bestandteil dieses Protokolls bildet die gemeinderätliche Botschaft vom 21. Juni 2018) 

 
 
 
Antrag 

 
Mit Beschluss vom 5. Juni 2018 unterbreitet der Gemeinderat dem Einwohnerrat 
folgende Anträge: 
 

1. Auf die Vorlage einzutreten; 
 
2. für die Realisierung einer Photovoltaikanlage auf dem Betriebsgebäude 

der ARA Bachwis eine neue Ausgabe als Objektkredit von brutto 
Fr. 130'000 (exkl. MWSt.) zu Lasten der Spezialfinanzierung Abwasser 
zu bewilligen (INV00294, ARA Bachwis, Energieoptimierung/Photovol-
taik); 

 
3. festzustellen, dass dieser Kreditbeschluss in der abschliessenden Zu-

ständigkeit des Einwohnerrates gemäss Art. 22 lit. b Gemeindeordnung 
(SRV 11) liegt. 

 
 
 
Eintretensfrage 

 
Wortmeldungen - Regula Ammann-Höhener, Gemeindevizepräsidentin 
 - Reto Frei, Präsident der Finanzkommission 
 
 - Yves Balmer, SP-Fraktion 
 - Raphaël Froidevaux, FDP-Fraktion 
 - Hans-Walter Bodenmann, SVP-Fraktion 
 - Nadja Koch, CVP-/EVP-Fraktion 
 
 - Regula Ammann-Höhener, Gemeindevizepräsidentin 
 
 
 
Eintreten ist unbestritten und damit beschlossen. 



  
 

12p00718.doc  2 / 2 

Detailberatung 

 
Wortmeldungen - Christian Oertle 
 - Regula Ammann-Höhener, Gemeindevizepräsidentin 
 
 
 
Abstimmung 

 
zu Ziffer 2 des gemeinderätlichen Antrages: 
Dem Antrag wird mit 27 Ja- zu 1 Nein-Stimmen zugestimmt. 
 
 
 
Beschluss 

 
Der Einwohnerrat 
 
 

b e s c h l i e s s t : 
 

1. Für die Realisierung einer Photovoltaikanlage auf dem Betriebsgebäude 
der ARA Bachwis wird eine neue Ausgabe als Objektkredit von brutto 
Fr. 130'000 (exkl. MWSt) zu Lasten der Spezialfinanzierung Abwasser 
bewilligt (INV00294, ARA Bachwis, Energieoptimierung/Photovoltaik); 

 
2. es wird festgestellt, dass dieser Kreditbeschluss in der abschliessenden 

Zuständigkeit des Einwohnerrates gemäss Art. 22 lit. b Gemeindeord-
nung (SRV 11) liegt. 

 
 
 


